
Amt für Jugend und Familie 
Jugend und Bildung

Bitte ausfüllen:

Antragsteller / Organisation:

E-Mail:

ggf. Fax:

Telefon:

PLZ, Ort:

Straße:

geb.:

Name, Vorname:

Rücksendung an
Landratsamt Augsburg 
Jugend und Bildung 
Prinzregentenplatz 4    |    86150 Augsburg 
jugendschutz@lra-a.bayern.de    |    www.landkreis-augsburg.de
Tel: (0821) 3102-2493     
 

A n t r a g

auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 5 JuSchG
(gilt nur für Tanzveranstaltungen mit Besuchern unter 16 J. ohne Begleitung)

in der Zeit von:

beabsichtigt am:

Veranstalter:

Uhr bis Uhr

Örtlichkeit:

erwartete Besucherzahl:

Alter der Zielgruppe (von-bis):

Art der Veranstaltung:

-bitte wenden-



Als verantwortliche Aufsichten werden benannt: (Aufsichten müssen volljährig sein)
Faustregel: pro 15 - 20 Teilnehmer eine Aufsicht (bei kleinen Kindern) 
  pro 25 - 30 Personen eine Aufsicht (bei Jugendlichen)

Name Vorname geb.:

ggf. weitere Aufsichten auf Beiblatt vermerken 
  
Um Erteilung der Ausnahmegenehmigung wird gebeten.

Unterschrift VeranstalterOrt, Datum

Hinweise:

Der hauptverantwortliche Veranstalter muss während der Veranstaltung persönlich anwesend sein. Im Verhinderungsfall
muss eine andere hauptverantwortliche Aufsicht (vor der Veranstaltung) nachbenannt werden. 
  
  
Es wird gebeten den Antrag spätestens 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung einzureichen.
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jugendschutz@lra-a.bayern.de    |    www.landkreis-augsburg.de
Tel: (0821) 3102-2493    
 
A n t r a g
auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 5 JuSchG
(gilt nur für Tanzveranstaltungen mit Besuchern unter 16 J. ohne Begleitung)
Uhr
Uhr
-bitte wenden-
Als verantwortliche Aufsichten werden benannt: (Aufsichten müssen volljährig sein)
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